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Das Parlament und die Regierung empfehlen, das Dekret zur Schaffung eines 
Finanzierungsfonds für das Projekt der 3. Rhonekorrektion anzunehmen. Eine 
Ablehnung würde die Finanzierung sämtlicher Schutzmassnahmen, auch der von den 
Gemeinden erwarteten dringlichen Massnahmen blockieren und für die etwa 1110 
Hektaren Bauland in den Zonen mit erhöhter Hochwassergefahr ein Bauverbot 
bedeuten.  Zudem würde dabei auch die finanzielle Unterstützung des Bundes deutlich 
reduziert.  
 
Im Übrigen ruft der Staatsrat in Erinnerung, dass die alternativen Ausbauvarianten 
überprüft und begutachtet wurden. Diese Gutachten kamen einhellig zum Schluss, 
dass diese Varianten keine Sicherheit bringen, dass sie gegen die kantonale und 
eidgenössische Wasserbaugesetzgebung verstossen und dass sie für die Bevölkerung 
und die Bausubstanz sogar zu einer Gefahr werden können. 
 
 

Kontaktperson: 

Jacques Melly, Vorsteher des Departements für Verkehr, Bau und  
Umwelt, 027 606 33 00 


